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Gemeinde Häuslingen Häuslingen, 30.05.2024 
Der Bürgermeister Fachbereich II 
Az.:  Kevin Grochotzky 
 

 
 

Drucksache öffentlich 

HSL/101/2024/XI 
 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Ja Nein Enth. 
Geänderter 
Beschluss 

 

Verwaltungsausschuss der Gemeinde 
Häuslingen 

10.06.2024      

Rat der Gemeinde Häuslingen 10.06.2024      

 
 
 

Antrag vom Schützenverein und Sportverein auf Kofinanzierung der 
Begegnungsstätte "Sportheim Häuslingen" 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Häuslingen beschließt, im Rahmen eines LEADER-Vorhabens für die 
Aufwertung der Begegnungsstätte Sportheim eine Kofinanzierung in Höhe von 25 Prozent 
der Fördersumme, in Zahlen 6.840,95 Euro, bereitzustellen. 
 
 
Sachverhalt und Rechtslage: 
 
Der Schützenverein Groß Häuslingen von 1910 e.V. und der Turn- und Sportverein Groß 
Häuslingen von 1947 e.V. haben mit Schreiben vom 15.09.2023 einen Antrag auf einen 
Zuschuss für die Erneuerung des Mobiliars im gemeinsam genutzten Sportheim gestellt. 
 
Mit der Drucksache HSL/076/2023/XI hat der Rat der Gemeinde Häuslingen beschlossen, 
einen Zuschuss in Höhe von einem Drittel der nachgewiesenen Gesamtkosten, maximal 
jedoch einen Betrag in Höhe von 3.500 Euro, zu leisten. 
 
Im Rahmen der damaligen Beratung im Rat wurden die beiden Vereine darauf hingewiesen, 
dass es über das LEADER-Programm möglich sein könnte, bei einer ganzheitlichen 
Aufwertung der Begegnungsstätte Sportheim Fördermittel für das Projekt zu erhalten. Die 
Vereine habe daraufhin zusammen mit der Projektbegleitung KoRiS ein Konzept zur 
Aufwertung des Sportheims entwickelt. Neben der Neuanschaffung des Mobiliars ist dabei 
insbesondere auch eine neue Heizung sowie die räumliche Veränderung des 
Kantinenbereichs und Getränkelagers sowie die Anschaffung einer neuen Küche 
vorgesehen. Die Gesamtnettokosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf 36.485,08 
Euro. 
 
Das LEADER-Programm ermöglicht Zuschüsse von bis zu 75 %. Bedingung für diesen 
Zuschuss ist allerdings, dass die Gemeinde eine Kofinanzierung in Höhe von 25 % der 
Fördersumme übernimmt. Bei einer maximalen Zuschusshöhe von 27.363,81 Euro würde 
dies bedeuten, dass die Gemeinde eine Kofinanzierung in Höhe von 6.840,95 Euro tragen 
muss. Der Antrag über die Kofinanzierung ist dieser Drucksache als Anlage beigefügt. 
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Aus Sicht der Verwaltung wird empfohlen, dem Antrag zu folgen und eine Kofinanzierung 
über 6.840,95 Euro zuzusagen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushalt 2024 der Gemeinde Häuslingen sind für den Zuschuss zum Mobiliar 3.500 Euro 
bereitgestellt. Die fehlenden 3.340,95 Euro müssten mithilfe einer überplanmäßigen 
Auszahlung durch eine andere Investitionsmaßnahme bereitgestellt werden. Es wird 
empfohlen, diese Mittel zunächst von der Maßnahme 365002201 zu entnehmen. Ein 
separater Beschluss über die Bereitstellung muss vor Auszahlung erfolgen. 
 
 
 
Kevin Grochotzky 
Gemeindedirektor 
 
 
Anlagen: 
 
- Antrag auf Kofinanzierung für die Aufwertung des Sportheims 
 
 
 

 
 

Veröffentlichung in: 

GI  MI  BI   
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